
Gemeinde/  Markt/Stadt

Gemeinde  Saal  a.d.Donau

Rathausstr.  4

93342  Saal  a.d.Donau

VerwaItungsgemeinschaft

Saal  a.d.Donau

WAHLBEKANNTMACHUNG

zur  Bundestagswahl

1. Am 23. Februar  2025 findet  die Bundestagswahl  statt.

Die Wahl dauert  von 8.00 bis 18.00  Uhr.

2. Die Gemeinde/der  Markt/die  Stadt

€ bildet  einen Wahlbezirk.  Der Wahlraum  befindet  sich in:
Bezeichnung  und  genaue  Anschrift  des  Wahlraums barrierefrei:  ja/nein

€  ia

0  nein
Anzahl

x 5

Wahlbezirk  / Sondetwahlbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung  und  genaue  Anschrift
barrierefrei

ja/nein

1 Ahornstr.,  Am Hang,  Bahnhofstr.,  Birkenstr.,
Buchenstr.,  Eichenstr.,  Enzianstr.,  Erlenstr.,

Wahlbezirk  OOO1 Ja

Gerh.-Hauptmann-Str.,  Hans-Watzlik-Str.,
Hermann-Löns-Str.,  Hinter  der  Schule,

Grund-  und Mittelschule  Saal  a.
d.Donau

Im Lerchenfeld,  In der  Heide,  Kirchstr.,
Kirchweq,  Lindenstr.,  Ludwig-Thoma-Str.,

Lindenstr.  28

Mariengasse,  Mohnstr.,  Peter-Konrad-Str.,
Stiftstr.,  Ulmenrinq

93342  Saal  a.d.Donau

2 Abensberger  Str.,  Am Igelsberg,  Asternstr.,
Berqstr.,  Bgm.-SchIachtmeier-Str.,

Wahlbezirk  0002 Ja

Ernst-Cetto-Str.,  Feckinger  Str., Feldstr.,
Fliederstr.,  Friedhofstr.,  Frühlinqstr.,

Grund-  und Mittelschule  Saal  a.
d.Donau

Haunersdorfer  Str., Hauptstr.,  Herbstweg,
Hocttgartenstr.,  Hunoldstr.,

Lindenstr.  28

Kirchplatz,  Nelkenstr.,  Parkstr.,  Rathausstr.,
Rinqweg,  Rosenstr.,

93342  Saal  a.d.Donau

Sonnenstr.,  Tulpenstr.,  Waldhaus,  Werkstr.,
Wiesenstr.

3 Alte  Turnhalle,  Am  Sand,  Auf  dem Gries,
Bachgasse,  Caro-Str.,

Wahlbezirk  0003 Ja

Donaustr.,  Fischergasse,  Gartenstr.,  Hafenstr.,  Im
Grund, Industriestr.,  Kelheimer  Str.,

Grund-  und Mittelschule  Saal  a.
d.Donau

Keltenstr.,  Langriegelstr.,  Limesstr.,  Mitterer
Weg,  Napoleonstr.,  Pechackerstr.,

Lindenstr.  28

Regensburger  Str., Rothe  Marter,  Römerstr.,
Teugner  Str.,  Weißer-Stein-Str.

93342  Saal  a.d.Donau
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Nr. Abgrenzung Bezeichnung  und  genaue  Anschrift
barrierefrei

ja/nein

4
Oberschambach,  Unterschambach Wahlbezirk  0004 Ja

Oberteuerting,  Unterteuerting Feuerwehrhaus  Teuerting

Reißing Ludwigstr.  18

Gstreifet,  Buchhofen 93342  Saal a.d.Donau,
Unterteuertinq

5 Mitterfecking,  Oberfecking Wahlbezirk  0005 Nein

Peterfecking,  Einmuß Schule  Mitterfecking

Kleinberghofen,  Seilbach Oberfeckinger  Str.  6

93342  Saal  a.d.Donau
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Anzahl

@istin allgemeine  Wahlbezirke  eingeteilt.

Datum  Datum

IndenWahIbenachrichtigungen,diedenWahIberechtigteninderZeitvom  13.01.2025  bis  17.01.2025

übersandt  worden  sind,  sind der  Wahlbezirk  und  der  Wahlraum  angegeben,  in dem die Wahlberechtigten  zu
wählen  haben.

Anzahl

@ist in Sondenva0lbezirk(p)  eingeteilt und zwar:

Bezeichnung  und  genaue  Anschrm  des  Wahlraums  des  SonderwahIbezirks/der  Sonderwahlbezirke barriereTrei:  ja/nein

[Xoer  BriefwahIvorsta4d/Die  Briefwahfüorstände  tritt/treten Zur Ermittlung des BriefwahIergebnisses um

1 8:Og  Uhr  in

Bezeichnung  und  genaue  Anschrift  des  Auszahlungsraums/der  Auszählungsräume

Grund-  und  Mittelschule  Saal  a.d.Donau

Briefwahlbezirk  OOI1-  0015

Lindenstr.  28 // Stockwerk  1

93342  Saal  a.d.Donau

zusammen.

4. - Jede  wahlberechtigte  Person  kann nur in dem Wahlraum  des Wahlbezirks  wählen,  in dessen  \ßählerverzeichnrs  sie
eingetragen  ist.  Die  Wählerinnen  und  Wähler  haben  ihre  Wahlbenachrichtigung  ' und  ihren  amtlichen
Personalausweis  oder  Reisepass  zui  Wahl  mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung  ist auf  Verlangen  bei der  Wahl  abzugeben.
Gewählt  wird mit amtlichen  Stimmzetteln.  Jede  Wählerin  und jeder  Wähler  erhält  bei Betreten  des Wahlraums  einen
Stimmzettel  ausgehändigt.

Jede  Wählerin  und jeder  Wähler  hat eine  Erststimme  und  eine  Zweitstimme.

Der  Stimmzettel  enthält  jeweils  unter  fortlaufender  Nummer

a) für  die Wahl  im Wahlkreis  in schwarzem  Druck  die Namen  der  Bewerber  und  Bewerberfönen  der  zugelassenen
Kreiswahlvorschläge  unter  Angabe  der  Partei,  sofern  sie eine Kuizbezeichnung  verwendet,  auch  diese,  bei anderen
Kreiswahlvorschlägen  außerdem  des  Kennworts  und rechts von dem Namen,jedes  Bewerbers  und jeder
Bewerberin  einen  Kreis  für  die Kennzeichnung,

b) für  die Wahl  nach  Landeslisten  in blauem  Druck  die Bezeichnung  der  Parteien,  sofern  sie eine Kurzbezeichnung
verwenden,  auch diese,  und jeweils  die Namen  der ersten  fünf  Bewerber  oder  Bewerberinnen  der zugelassenen
Landeslisten  und links  von der  Parteibezeichnung  einen  Kreis  für  die Kennzeichnung.

Die wählende  Person  gibt  ihre Erststimme  in der  Weise  ab,

dass  sie auf dem linken  ieil  des  Stimmzettels  (Schwarzdruck)  durch ein in einen 'Kreis gesetztes; Kreuz oder auf
andere  Weise  eindeutig  kenntlich  macht,  yvelchem  Bewerber  oder  welcher  Bewerberin  sie gelten  soll,

und ihre Zweitstimme  in der  Weise  ab,  -
dass öie auf  dem rechten  Teil  des Stimmiettels  (Blaudruck)  durch  ein in einen Kreis gesetztes  Kreuz  oder  a'uf"-
andere  Weise  eindeutig  kenntlich  macht,  welcher  Landesliste  sie gelten  soll.

Der Stimmzettel  muss  von der wählenden  Person  in einer  Wahlkabine  des Wahlraumes  oder  in einem besonderen

W"eabhelknarabuinme dgae,kennIcnhztefiocthOngertafuIenna0idnedregrefWIImetisWeegrdeefanl.tet werden, dass.ihre Stimmabgabe nicht. erke.nr3bar ist, In der), 
5. Die Wahlhandlung  sowie die  im Anschluss  an die Wahlhandlung  erfolgende  Ermittlung  und Feststellung  des

Wahlergebnisses  im Wahlbezirk  sind öffentlich.  Jede Person  hat Zutritt,  soweit  das ohne Beeinträchtigung  des
Wahlgeschäfis  möglich  ist.

6, Wählerinnen  und Wähler,  die einen  Wahlschein  haben,  können  an der  Wahl  im Wahlkreis,  in dem  der  Wahlschein
ausgestellt  ist,
a) durch  Stimmabgabe  in einem  beliebigen  Wahlbezirk  dieses  Wahlkreises
oder
b) durch  Briefwahl
teilnehmen.

Wer  durch  Briefwahl  wählen  will, muss  sich von der Gemeinde  (VerwaItungsgemeinschaft)  einen  Wahlschein,  einen
ömtlichen  Stimmzettel,  einön amtlichen  Stimmzettelume;chlag  sowie  einen amtlichen  Wahlbriefumschlag  beschaffen
und seinen  Wahlbrief  mit dem Stimmzettel  (im verschlossenen  StimmzettelumschIag)  und dem unterschriebenen
Wahlschein  so rechtzeitig  der  auf  dem Wahlbriefumschlag  angegebenen  Stegle  zuleiten,  dass  er dort  spätestens  am

- Wahltag  bis  18.00  Uhr  eingeht.  Der  Wahlbrief  kann auch bei der  angegebenen  Stelle  abgegeben  werden.
Mit der Erteilung  eines  Wahlscheins  mit BriefwahlunterIagen,  wird  für  die wahlberechtigte  Person  im Wählerverzeichnis
die Ausstellung  des Wahlscheins  vermerkt.  Dieser  Vermerk  hat zur Folge, dass die wahlberechtigte  Person  ohne
Wahlschein  weder  in einem  Wahllokal  noch  per  Briefwahl  wählen  kann.  Gehen  die beantragten  Wahlunterlagen
nicht  oder  nicht  rechtzeitig  zu, sollten  sich die betroffenen  Wahlberechtigten  umgehend  an ihr Wahlamt  wenden.  Bis
spätestens  Samstag,  22. Februar  2025,  12 Uhr,  besteht  noch die Möglichkeit,  einen  neuen  Wahlschein  beim Wahlamt
zu  beantragen,  wenn  die wahlberechtigte  Person glaubhaft  versichert,  dass der beantragte  Wahlschein  nicht
zugegangen  ist oder  sie ihn verloren  hat.
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17.02.2025Angeschlagenam:  abgenommenam:

(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlichtam:  17.02.2025  im/inder  HomepageSaala.d.Donau
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